
stände beitragen und die Bürger zu unduldsamem 
Vorgehen gegen jedwede Rechtsverletzung mobi
lisieren.

— Die Rechte und die Würde der Bürger sind dabei 
unbedingt zu wahren.

Methoden der Öffentlichkeitsarbeit
Soll die Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich sein, so sind 
fesselnde Vortragsweisen und interessante Beiträge 
notwendig. Mit komplizierten juristischen Begriffen 
oder Allgemeinplätzen kann man nicht überzeugen und 
erzieherisch wirken. Welche Form und Methode der 
Öffentlichkeitsarbeit auch im Einzelfall gewählt wird, 
sie muß mit ihrem Inhalt den Weg zum Verstand und 
zum Herzen der Bürger finden, d. h. sich sowohl an 
das Rationale als auch an das Emotionale im Menschen 
wenden.
Vorträge oder einleitende Referate zu Aussprachen 
sollten kurz, aber interessant, inhalts- und problem
reich sein. Unseren Bürgern braucht nicht mehr alles 
detailliert erläutert zu werden. Sie wollen gedanken
anregenden Stoff; sie wollen Meinungen bilden und 
austauschen.
Voraussetzung für eine fruchtbringende Zusammen
arbeit mit den Publikationsorganen ist ein guter Kon
takt zwischen Mitarbeitern der Rechtspflege- und 
Sicherheitsorgane und den Journalisten — ein Kontakt, 
den Kontinuität, Unaufdringlichkeit und Kamerad
schaftlichkeit auszeichnen. Bereits dadurch lassen sich 
viele Probleme lösen. Die Zusammenarbeit mit den 
Journalisten kann sich in drei Varianten vollziehen: 
Hauptmethode ist die Information der Journalisten. 
Ihnen werden rechtspolitisch bedeutsame Fakten ver
mittelt, die sie journalistisch schöpferisch und eigen
verantwortlich aufbereiten. Zu unterscheiden ist dabei 
die grundsätzliche von der aktuellen Information.
In der Grundsatzinformation werden die jeweiligen 
Schwerpunkte der Rechtsentwicklung, Haupterschei
nungsformen der Kriminalität, die Kriminalitätsent
wicklung, Fragen der Strafpolitik u. ä. dargelegt. Da
mit werden die Journalisten in der Regel für eine län
gere Periode auf bestimmte Schwerpunkte orientiert. 
Die aktuelle Information enthält dagegen einzelne Pro
bleme des Rechts, der Kriminalitätsbekämpfung, des 
Kampfes gegen Ordnungswidrigkeiten und andere 
Rechtsverletzungen aus bestimmten Anlässen. Hier
unter fallen beispielsweise Fahndungsersuchen, Maß
nahmen zur Bekämpfung örtlich tätiger Rechtsbrecher, 
Schwerpunkte von Ordnungswidrigkeiten, Ergebnisse 
bedeutender Ermittlungs- bzw. Gerichtsverfahren u-. a. 
Mit der aktuellen Information wird hauptsächlich die 
Linie der in der Grundsatzinformation gegebenen 
Öffentlichkeitsarbeit im einzelnen durchgesetzt.
Die einheitliche Führung der Kriminalitätsbekämpfung 
erfordert, daß aktuelle Informationen der einzelnen Or
gane, soweit sie bereits im Stadium des Ermittlungs
verfahrens erfolgen, mit dem jeweiligen verantwort
lichen Staatsanwalt abgestimmt werden.
Aktuelle Informationen sollten den Journalisten bei 
Pressegesprächen vermittelt werden. Damit ist die 
Möglichkeit geboten, in der Aussprache auf das mit den 
beabsichtigten Veröffentlichungen gestellte Ziel zu 
orientieren. Obwohl bei dieser Information die Fakten 
im Vordergrund stehen, darf auf eine juristische Wer
tung und Erläuterung des gesellschaftlichen Zusam
menhangs nicht verzichtet werden. Die einheitliche In
formation der Journalisten schließt nicht aus, daß be
stimmten Publikationsorganen auf Grund ihrer Funk
tion oder ihres speziellen Adressatenkreises detaillier
tere oder exklusive Informationen vermittelt werden. 
Eine weitere Methode ist die Gemeinschaftsarbeit zwi

schen Mitarbeitern der Rechtspflege- und Sicherheits
organe und den Journalisten. Die Journalisten werden 
in die Tätigkeit dieser Organe einbezogen, erhalten 
entsprechende Materialien und veröffentlichen die Er
gebnisse und Schlußfolgerungen. Durch diese Methode 
erhalten die Journalisten mehr Sachkunde, während 
die Mitarbeiter der Rechtspflege- und Sicherheitsorgane 
zu neuen Wegen in der Öffentlichkeitsarbeit bzw. zu 
eigenen Publikationen angeregt werden. Eine Gemein
schaftsaktion dieser Art war z. B. die Artikelserie der 
Hallenser Bezirkszeitung „Freiheit“ unter dem Thema 
,.V — B — U“ (Verkehrssicherheit — Brandschutz — Un
fallschutz), die über einen längeren Zeitraum erschien, 
grundsätzliche sowie aktuelle Informationen enthielt 
und mit einem großen Forum der Beteiligten erfolg
reich abschloß.
Schließlich besteht die Möglichkeit, daß Richter, Staats
anwälte und Mitarbeiter der Volkspolizei in der Tages
presse eigene Beiträge veröffentlichen.
Da es vielen Kreisredaktionen gegenwärtig noch an 
Gerichtsreportern fehlt, haben manche Justizfunktio
näre die Gerichtsberichterstattung übernommen. Das ist 
richtig und nützlich, wenn an Hand des Falles ein be
stimmtes Problem unter Beachtung der Grundsätze der 
Öffentlichkeitsarbeit journalistisch verarbeitet wird. 
Gerichtsreportagen, in denen bloß Sachverhalte ge
schildert werden, sollten aber unterbleiben. Haben 
Richter, Staatsanwälte und Volkspolizisten als Prozeß
beteiligte in der betreffenden Sache mitgewirkt, dann 
sollten sie nicht selbst darüber publizieren, es sei denn, 
es wird so stark vom konkreten Sachverhalt abstra
hiert, daß lediglich verallgemeinerte Verhaltensmodelle 
dargestellt werden.
Empfehlenswert ist es, für eigene Beiträge festste
hende Sendereihen bzw. Sendezeiten oder Zeitungsspal
ten (z. B. „Der Staatsanwalt hat das Wort“, „Du und 
Dein Recht“) zu erwirken. Diese Art der Gestaltung hat 
sich als sehr zweckmäßig erwiesen, weil die Rechts
pflege- und Sicherheitsorgane dadurch planmäßig ihre 
Probleme darlegen und auf die inhaltliche Gestaltung 
der Thematik Einfluß nehmen können. Der Zuschauer, 
Hörer oder Leser kann sich schließlich auf regelmäßige 
Beiträge auch besser einstellen.
Eigene Veröffentlichungen sollten jedoch in der Zu
sammenarbeit mit den Publikationsorganen die Aus
nahme sein. Wichtiger ist es, die Tätigkeit der Journa
listen auf der Grundlage von Informationen und An
regungen zu qualifizieren. Dabei geht es vor allem 
darum, diesen Informationsfluß in Gang zu bringen, 
ihn ausreichend, beständig, einheitlich und kontrollier
bar zu gestalten.

Zur Verantwortlichkeit und Zusammenarbeit
Obgleich im Verlaufe des letzten Jahres Fortschritte 
festzustellen sind, kann man doch nicht an der Tat
sache Vorbeigehen, daß die Öffentlichkeitsarbeit insge
samt als eine wichtige Seite der staatlichen Tätigkeit 
häufig noch unterschätzt wurde.
Die Öffentlichkeitsarbeit muß auf allen Ebenen Be
standteil der Leitungstätigkeit sein. Dafür ist generell 
der Leiter des jeweiligen Organs verantwortlich. Ins
besondere obliegt ihm die Bestimmung der Schwer
punkte, die Auswahl und Abstimmung der für die 
Öffentlichkeit bestimmten Informationen — besonders 
der aktuellen Informationen — sowie die Kontrolle und 
Analyse der Wirksamkeit der Öffentlichkeitsarbeit. Es 
ist auch notwendig, daß sich die Leiter der Rechts
pflege- und Sicherheitsorgane in den Bezirken und 
Kreisen gemeinsam regelmäßig mit der Öffentlichkeits
arbeit befassen.
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